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KUNSTSTIFTUNG DES LANDES SACHSEN-ANHALT

	1. Antragstellung (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

	Natürliche Person
	

	Produktionsfirma
	

	Name
	

	Anschrift:


	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Landkreis



	Projektverantwortlicher:


	Name, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse 


	Konto-Nr.: 

BLZ: 

Kreditinstitut:
	


	2. Titel des Filmvorhabens:
	

	Förderzeitraum
	von
	bis

	Vorgesehner Drehbeginn
	von
	bis

	Länge des Films
	
	


	3. Förderbereich:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)


	Spielfilm
	

	
	Animationsfilm
	

	
	Dokumentarfilm
	

	
	Experimentalfilm
	


	4. Förderart:
	Stipendium für Drehbuch und Projektentwicklung
	

	
	Produktionsförderung
	

	
	Präsentationsförderung für Festivals
	


	5. Gesamtausgaben (lt. beiliegendem Finanzierungsplan, nur bei Produktions- 
und Präsentationsförderung auszufüllen):

Euro


	6. Finanzierungsplan gesamt (in Euro): 

	6.1. Angaben des Antragstellers
	4.2 Bestätigung der 

Mitfinanzierung (a bis c)
	entspricht v. H.

	a) Eigenmittel 

(ohne unbare Eigenleistungen)
	
	
	%

	b) Leistungen Dritter privat (Sponsoren, Spenden ohne unbare Leistungen)
	
	a)
	%

	c) Öffentliche Förderung 
	
	b)
	%

	d) Beantragter 

Zuschuss der Kunststiftung
	
	c)
	%

	Gesamt:
	
	
	100 %

	e) Kalkulierter Sachsen-Anhalt-Effekt:
	                               %
	
	

	f) Unbare Leistungen
	
	______________________________________

Rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel/Datum

	· Eigene
	
	

	· Fremde
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	7. Filmbeschreibung (Inhaltsbeschreibung/Künstlerisches Konzept)




	8. Erklärungen:

	Der/die Antragsteller/in erklärt, dass
	er/sie zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (Preise ohne Mehrwertsteuer)

	
	er/sie zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist (Preise mit Mehrwertsteuer)

	
	die Angaben in diesem Antrag (einschließlich der Anlagen) vollständig und richtig sind

	
	keine weiteren Anträge für den selben Zweck bei anderen Stellen außer den im Finanzierungsplan genannten beantragt und genehmigt wurden

	
	Veränderungen im Antrag hinsichtlich der Finanzierung (Einnahmen, Ausgaben), zeitlichen Durchführung und Zweckbestimmung unverzüglich mitgeteilt werden


Der/die Antragsteller/in erkennt die Förderrichtlinien der Kunststiftung an und verpflichtet sich im Falle einer Förderung durch die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt, über das Ergebnis seiner/ihrer Arbeit neben dem Nachweis über die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel einen kurzen schriftlichen Abschlussbericht vorzulegen. 

Auf die Förderung durch die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt ist während der Durchführung der Filmproduktion und/oder bei der Präsentation der Ergebnisse unter Verwendung des Logos der Kunststiftung in geeigneter Weise hinzuweisen.

Rechtsverbindliche Unterschriften und evtl. Firmenstempel

Antragsteller/in, Datum

	9. Anlagen:

	Dem Antrag sind folgende Anlagen beigefügt (Zutreffendes bitte ankreuzen):

	Detaillierte Konzeption des beabsichtigten Vorhabens mit inhaltlicher Beschreibung und 
Begründung der Förderwürdigkeit
	

	Kostenplan  (nur bei Produktionsförderung und Präsentationsförderung)
	

	Aktueller Handelsregisterauszug im Falle einer GmbH
	

	Zeitlicher Ablaufplan der geplanten Maßnahme
	

	Arbeitsproben 
	

	Nachweis der beantragten Drittmittel
	

	Umsatzsteuerbefreiung
	

	Drehbuch (nur bei Produktionsförderung)
	

	Nachweis der Verfilmungsrechte (nur bei Stipendium und  Produktionsförderung)
	

	Stabliste (nur bei Produktionsförderung)
	

	Besetzungsliste (nur bei Produktionsförderung)
	

	Biografie bzw. Filmographie des Antragstellers bzw. des Regisseurs
	

	Sonstige Anlagen:


	














ANTRAG FÜR DAS KURZFILMPROGRAMM DER KUNSTSTIFTUNG SACHSEN-ANHALT











